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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. UWG, JuSchG: Versandhandel von Ersatztanks für elektronische Zigaretten 

Urteil vom 11.03.2026, Az: I ZR 106/25  

2. BeurkG, BauBG: Amtspflichtverletzung bei Beurkundung eines Vorkaufs-
rechts 
Urteil vom 12.03.2026, Az: III ZR 182/25  

3. PatG: Inhalt der Anmeldung bei zweckgebundenem Stoffschutz 
Beschluss vom 25.02.2026, Az: X ZB 3/25  

4. EuGüVO, EGBGB: kollisionsrechtliche Behandlung einer Brautgabe nach ira-
nischem Recht 
Beschluss vom 18.02.2026, Az: XII ZB 254/25  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. UWG, JuSchG: Versandhandel von Ersatztanks für elektronische Zigaretten 

Urteil vom 11.03.2026, Az: I ZR 106/25 
a) Die Anforderungen gemäß § 130a Abs. 3 Satz 1 Fall 2 ZPO , nach denen ein elekt-
ronisches Dokument (hier: die Berufungsbegründungsschrift) von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden muss, 
sind auch dann erfüllt, wenn neben dem Rechtsanwalt, der durch eine einfache Signa-
tur und eine Übersendung über sein besonderes elektronischen Anwaltspostfach (beA) 
die Verantwortung für den Inhalt der Berufungsbegründungsschrift übernommen hat, 
ein weiterer Rechtsanwalt den Schriftsatz einfach signiert hat. 
 
b) Das Anbieten und die Abgabe eines noch nicht mit einer Flüssigkeit befüllten Er-
satztanks für eine elektronische Zigarette im Wege des Versandhandels, ohne dass 
durch technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, 
 
dass kein Versand an Kinder und Jugendliche erfolgt, verstößt gegen § 10 Abs. 3 und 
4 JuSchG und stellt eine unlautere geschäftliche Handlung gemäß §§ 3 , 3a UWG dar. 
 
c) Der Grad der erforderlichen Substantiierung der Darlegung der Anspruchsberechti-
gung des Abmahnenden gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG ist unter Berücksichtigung al-
ler Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. Dabei kann es eine Rolle spielen, ob und 
inwieweit dem Abgemahnten die Verhältnisse aufgrund der Marktgegebenheiten, etwa 
angesichts konkreter oder sonst geläufiger Wettbewerbsbeziehungen oder aufgrund 
der Stellung des Abmahnenden am Markt oder im Verbändewesen, bekannt sind oder 
als bekannt vorausgesetzt werden dürfen. Kann ein Erreichen der in § 8 Abs. 3 Nr. 1 
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UWG an das Bestehen der Anspruchsberechtigung gesetzten Anforderungen nach den 
jeweiligen Markt- oder Wettbewerbsverhältnissen als dem Abgemahnten offenkundig 
bekannt vorausgesetzt werden, können sich im Einzelfall nähere Darlegungen erübri-
gen. 
  
 

  

2. BeurkG, BauBG: Amtspflichtverletzung bei Beurkundung eines Vorkaufsrechts 
Urteil vom 12.03.2026, Az: III ZR 182/25 
a) Der Notar verletzt die ihm gemäß § 17 Abs. 1 BeurkG obliegenden Amtspflichten, 
wenn er in einem Grundstückskaufvertrag eine Regelung zum gemeindlichen Vor-
kaufsrecht vorschlägt und beurkundet, aus der nicht deutlich wird, ob die dort be-
stimmten Rechtsfolgen bereits eintreten, wenn der das Vorkaufsrecht ausübenden Ge-
meinde dieses Recht i.S.v. § 24 Abs. 1 BauGB zusteht, oder ob zusätzlich erforderlich 
ist, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht gemäß § 26 BauGB ausgeschlossen 
ist. 
 
b) Die Amtspflichten gemäß § 17 Abs. 1 BeurkG des Notars, der eine Regelung zum 
gemeindlichen Vorkaufsrecht in einem Grundstückskaufvertrag vorschlägt und beur-
kundet, schützen auch die Interessen der Vertragsparteien an einer rechtssicheren und 
Verzögerungsschäden vermeidenden Regelung. 
 
c) Zur im Rahmen der haftungsausfüllenden Kausalität bestehenden Darlegungs und 
Beweislast dafür, welche Formulierung der ein gemeindliches Vorkaufsrecht betref-
fenden Regelung in einem Grundstückskaufvertrag die Urkundsbeteiligten gewählt 
hätten, wenn der beklagte Notar seine Amtspflichten gemäß § 17 Abs. 1 BeurkG ge-
wahrt hätte (Fortführung von Senat, Urteil vom 15. Juni 2023 - III ZR 44/22, BGHZ 
237, 165). 
 
d) In einem Notarhaftungsprozess ist der Regressanspruch des Klägers gegen seine 
vormaligen Prozessbevollmächtigten, der darin begründet ist, dass diese einen - seiner-
seits gemäß § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB subsidiären - Amtshaftungsanspruch gegen ei-
nen anderen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger nicht offengehalten haben, keine an-
derweitige Ersatzmöglichkeit i.S.v. § 19 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 BNotO. 
  
 

  

3. PatG: Inhalt der Anmeldung bei zweckgebundenem Stoffschutz 
Beschluss vom 25.02.2026, Az: X ZB 3/25 
a) In einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren darf die Ausführbarkeit der Erfin-
dung nicht allein deshalb verneint werden, weil es an entsprechenden Beweismitteln 
fehlt. 
 
b) Bei einem Patent, das zweckgebundenen Stoffschutz im Sinne von § 3 Abs. 3 oder 
4 PatG beansprucht, muss sich aus den in der Anmeldung enthaltenen Informationen 
zumindest eine hinreichende Erwartung dafür ergeben, dass der Stoff die beanspruchte 
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Eigenschaft aufweist. 
  
 

  

4. EuGüVO, EGBGB: kollisionsrechtliche Behandlung einer Brautgabe nach irani-
schem Recht 
Beschluss vom 18.02.2026, Az: XII ZB 254/25 
a) Die aus dem islamischen Rechtskreis herrührende Rechtsfigur der Brautgabe betrifft 
jedenfalls in ihrer typischen, nicht überwiegend unterhaltsrechtlich geprägten Ausge-
staltung die "ehelichen Güterstände" im Sinne der Europäischen Güterrechtsverord-
nung. 
 
b) Zur kollisionsrechtlichen Behandlung einer unter der Geltung iranischen Rechts 
vereinbarten Brautgabe (mahr) bei einer vor dem 29. Januar 2019 erfolgten Eheschlie-
ßung (Fortführung und teilweise Aufgabe des Senatsurteils BGHZ 183, 287 =FamRZ 
2010, 533). 
  
  

 

 


